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Niederschrift 
 

über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Schönberg 
(SCHÖN/HA/04/2019) vom 22.10.2019 

 
Anwesend: 

Stellv. Vorsitzende 
Frau Christine Nebendahl  

Mitglieder 
Herr Sven-Eric Asbahr  
Herr Jürgen Cordts  
Herr Felix Franke  
Frau Kathrin Heintz  
Herr Rainer Kruse Stellv. Mitglied 
Herr Klaus Stelck  
Frau Kerstin Thomsen  

Personalvertretung 
Herr Matthias Sieck 
Weitere Mitglieder des Personalrats 
Mitarbeiter*innen der Gemeinde 

Personalratsvorsitzender 

Sachkundige 
Frau Marlen Haase zu TOP 9 
Herr Rüdiger Penthin zu TOP 9 
Frau Helma Tams zu TOP 9 

Gäste 
Herr Hans-Jürgen Ehmke Seniorenbeirat 
Herr Stefan Hirt Gemeindevertreter 

Protokollführer/in 
Frau Angela Grulich  
 
 
Abwesend: 

Vorsitzende/r 
Herr Wolfgang Mainz  
 
 
Beginn: 19:00 Uhr 
Ende 21:35 Uhr 
Ort, Raum: 24217 Schönberg, Knüll 4, Rathaus Schönberg, 

Sitzungssaal (Erdgeschoss) 
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Tagesordnung: Vorlagennummer: 

- öffentliche Sitzung - 

 1.   Eröffnung und Begrüßung  
   
 2.   Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung  

(Dringlichkeitsanträge) 
 

   
 3.   Beschlussfassung über die unter Ausschluss der Öffentlich-

keit zu beratenden Tagesordnungspunkte 
 

   
 4.   Einwohnerfragestunde  
   
 5.   Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanzausschus-

ses vom 20.06.2019 und Bekanntgabe der in nichtöffentli-
cher Sitzung gefassten Beschlüsse 

 

   
 6.   Bericht zum Ablauf des Haushaltsjahres 2019  
   
 7.   Änderung der Betriebssatzungen für den Ortsentwässe-

rungsbetrieb Schönberg/Holstein und den Tourist-Service 
Ostseebad Schönberg 

SCHÖN/BV/444/2019 

   
 8.   Bekanntgaben und Anfragen  
   
 
 

- öffentliche Sitzung - 

TO-Punkt  1: Eröffnung und Begrüßung 
 
Die stellvertretende Vorsitzende, Frau Nebendahl, eröffnet die Sitzung um 19:00 Uhr und 
begrüßt die Anwesenden. Sie stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgte 
und die Beschlussfähigkeit mit 8 anwesenden Mitgliedern gegeben ist. 
 
 
TO-Punkt  2: Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung  

(Dringlichkeitsanträge) 
 
Änderungs- oder Ergänzungsanträge zur Tagesordnung liegen nicht vor.  
 
 
TO-Punkt  3: Beschlussfassung über die unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu 

beratenden Tagesordnungspunkte 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt einstimmig, die Tagesordnungspunkte 9+10 
nicht-öffentlich zu beraten. 
 
 
TO-Punkt  4: Einwohnerfragestunde 
 
Wortmeldungen liegen nicht vor.  
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TO-Punkt  5: Niederschrift der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 

20.06.2019 und Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung ge-
fassten Beschlüsse 

 
Einwendungen gegen die vorgenannte Niederschrift werden nicht vorgetragen. Frau Ne-
bendahl berichtet, dass der Haupt- und Finanzausschuss in seiner letzten Sitzung im nicht-
öffentlichen Sitzungsteil über einen Grundstücksankauf entschieden habe.  
 
 
TO-Punkt  6: Bericht zum Ablauf des Haushaltsjahres 2019 
 
Der Bürgermeister berichtet über den Ablauf des Haushaltsjahres 2019. Der Bericht wird 
dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. Der Bürgermeister verweist insbesondere auf den 
aktuellen Sachstand zur Reform des FAG. Momentan müsse man wohl davon ausgehen, 
dass Schönberg und auch andere größere Gemeinden und Städte perspektivisch schlechter 
dastehen werden. Man müsse wohl mit geringeren Zuweisungen in Höhe von 1 Mio € rech-
nen, so dass man ab dem Jahr 2021 eine deutlich schwierigere Situation haben werde. Er 
hoffe hier sehr, dass es aufgrund von Nachverhandlungen, insbesondere auch durch den 
Städtetag und den schleswig-holsteinischen Gemeindetag, am Ende doch noch zu einem 
besseren Ergebnis für die Kommunen kommen werde. Auch die Kita Reform werde für 
Schönberg eher eine schlechtere Situation ergeben. Dies möchte er vorweg schicken zu 
einem relativ positiven Ergebnis für das laufende Haushaltsjahr. 
 
Herr Cordts bedauert es, dass man mit Mindereinnahmen durch die FAG- und die Kita-
Reform rechnen müsse. Es sei eine herbe Enttäuschung, dass es immer noch keine Aussa-
gen vom Land gebe. Gerade im Bereich der Kita wende die Gemeinde eine Menge Geld auf, 
um eine gute Betreuung zu gewährleisten. Weniger Service sei nicht gewollt und nicht ver-
mittelbar. Mehr Service wären dann freiwillige Leistungen der Gemeinde. Man wisse bis heu-
te nicht, wie sich die Kita-Reform tatsächlich auf die Gemeinde Schönberg auswirke. Es ge-
be noch andere Beispiele, wo klare Aussagen des Landes fehlen. Er nennt hier die Grund-
steuerreform und auch die Haltung des Landes zu den Straßenausbaubeitragssatzungen. 
Hier stelle das Land die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen in das Ermessen der Ge-
meinde, die das dann vor Ort ausbaden müsse. Angesichts der Haushaltsperspektive müsse 
man sehr genau überlegen, welche Projekte umsetzbar sind. 
 
Herr Franke erkundigt sich, wie weit der Stand der Digitalisierung sei. Die Gemeinde Schön-
berg habe sich für den papierlosen Sitzungsdienst ausgesprochen und hierfür Mittel bereit-
gestellt. Dies sei ein konkretes Projekt zur Nachhaltigkeit. 
 
Herr Bürgermeister Kokocinski erklärt, dass dieses Thema amtsseitig in Arbeit sei. Der 
Amtsdirektor habe darauf hingewiesen, dass man für so ein großes Amt für das Amt Probstei 
auf jeden Fall ein einheitliches System benötige, insofern sei eine intelligente Lösung gefor-
dert. Gegebenenfalls werde die Gemeinde Schönberg Modellgemeinde. Frau Grulich er-
gänzt, dass zum Thema Digitalisierung auch im Hauptausschuss des Amtes berichtet werde. 
 
Herr Cordts erkundigt sich, wann mit dem Haushalt 2020 zu rechnen sei. 
 
Herr Bürgermeister Kokocinski erklärt, dass hieran intensiv gearbeitet werde. Das Ziel sei, 
den Haushalt noch im Dezember zu verschicken. Eine genaue Prognose könne er allerdings 
zu diesem Zeitpunkt nicht geben. 
 
Herr Cordts bittet rechtzeitig um ein Signal. Frau Nebendahl äußert die Bitte, dass Herr Bür-
germeister Kokocinski den aktuellen Stand in der Gemeindevertretung im November mitteilt. 
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TO-Punkt  7: Änderung der Betriebssatzungen für den Ortsentwässerungsbe-

trieb Schönberg/Holstein und den Tourist-Service Ostseebad 
Schönberg 
Vorlage: SCHÖN/BV/444/2019 

 
Frau Nebendahl führt in den Tagesordnungspunkt ein und verweist auf die Vorberatungen. 
Sie hätte sich gewünscht, dass die Vorlage hierzu etwas neutraler ausgefallen wäre. Sie 
bittet Herrn Bürgermeister Kokocinski um nähere Erläuterungen. 
 
Herr Bürgermeister Kokocinski erklärt zu der Bemerkung von Frau Nebendahl, dass ihm 
wichtig gewesen sei, hier auch noch einmal deutlich zu machen, wie der Bürgermeister über 
die Sache denkt. Deshalb habe er die einleitende Bemerkung aufgenommen. Er erläutert 
ausführlich die Vorlage und wirbt noch einmal dafür, zum Zwecke eines gedeihlichen Mitei-
nanders zwischen Werkleitung und Bürgermeister die Betriebssatzung so wie vorgelegt zu 
beschließen. 
 
Herr Stelck betont noch einmal, dass es der SPD-Fraktion wichtig sei, dass der Bürgermeis-
ter vernünftig unterstützt werde. Hierfür sei die Einrichtung einer Werkleitung nicht der richti-
ge Weg. Zumindest aber sollte die Werkleitung auf Vorschlag des Bürgermeisters durch die 
Gemeindevertretung bestellt werden, denn hierdurch würde von vornherein sichergestellt 
werden, dass Bürgermeister und Werkleitung gut zusammenarbeiten können. Er beantragt 
daher, den § 4 der Satzungsentwürfe entsprechend zu ändern. 
 
Herr Cordts sieht dies nicht so. Bei einer so herausragenden Stellung sollte schon der 
Haupt- und Finanzausschuss einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Da die Werklei-
tung durch die Gemeindevertretung bestellt werde, sollte auch die Vorauswahl durch ein 
Gremium der Selbstverwaltung erfolgen. 
 
Herr Cordts spricht den § 5 Abs. 7 der Satzungsentwürfe an. Hier sollten die Wertgrenzen 
angepasst werden, da die Betriebsleitung bereits eine Vergabeermächtigung über 10.000 € 
habe. Er verweist hierzu auf die Aufzählung auf Seite 2 der Vorlage. Die Hingabe von Darle-
hen und Zuschüssen etc. sowie die unentgeltliche Veräußerung von Sachen etc. könne sei-
nes Erachtens gern gestrichen werden. Wert lege er aber auf die Regelung über den Ab-
schluss von Leasingverträgen sowie die Vergabe von Aufträgen. Er beantragt daher, diese 
Regelungen in die Betriebssatzungen aufzunehmen. 
 
Frau Grulich erinnert daran, dass in diesem Fall auch die Hauptsatzung entsprechend geän-
dert werden müsse. Herrn Cordts ist das bewusst. Er weist hierzu darauf hin, dass die Be-
triebssatzung ohnehin erst zu einem Datum in der Zukunft in Kraft treten werde. Bis dahin 
werde die gebildete Arbeitsgruppe in der Lage sein, die Hauptsatzung zu überarbeiten. 
 
Herr Stelck hält von den von Herrn Cordts vorgetragenen Regelungen nichts. Im Endeffekt 
müsse ohnehin der Bürgermeister alles verantworten. Es könne doch nicht sein, dass Werk-
leitung und Bürgermeister gleiche Wertgrenzen haben. 
 
Auch Frau Thomsen bittet darum, diesen Gedanken noch einmal zu überprüfen. Es werde ja 
einen Unterschied in den Wertgrenzen zwischen Betriebsleitung und Werkleitung geben, 
dann müsse es doch aber auch ein Unterschied zwischen den Wertgrenzen für die Werklei-
tung und dem Bürgermeister geben, denn schließlich sei der Bürgermeister Dienstvorgesetz-
ter der Werkleitung. 
 
Herr Hirt sieht keinen Änderungsbedarf an den von Herrn Cordts vorgetragenen Regelun-
gen. Man wolle keine Zwischenschritte in der Entscheidungsfindung. 
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Herr Cordts beantragt im Anschluss daran, den § 7 zu streichen, da dieser entbehrlich sei. 
 
Dies sieht Herr Stelck nicht so. Da nun der Bürgermeister nicht mehr Werkleiter sei, sei diese 
Regelung notwendig, um die Zuständigkeiten klar zu regeln. 
 
Herr Hirt kann dies nicht nachvollziehen, da der § 7 schon bekannte Regelung lediglich wie-
derholt. 
 
Frau Thomsen gibt zu bedenken, dass man sich mit der Einrichtung einer Werkleitung auf 
Neuland begebe. Aus ihrer Sicht sei es daher zweckmäßig, dass in der Betriebssatzung voll-
umfänglich alle Zuständigkeiten nachgelesen werden können. 
 
Herr Stelck ist im Übrigen der Auffassung, dass man hierüber am heutigen Abend nicht ab-
stimmen könne, sondern dies noch einmal in den Fraktionen beraten müsse. 
 
Frau Nebendahl und Herr Cordts halten es für sachgerecht, dass am heutigen Abend eine 
Beschlussempfehlung an die Gemeindevertretung abgegeben werde. Diese könne dann in 
den Fraktionen vor der Gemeindevertretersitzung beraten werden. Frau Nebendahl lässt 
hierüber abstimmen die Hauptausschussmitglieder sprechen sich mit fünf Ja-Stimmen und 
drei Nein-Stimmen ohne Enthaltung für eine heutige Abstimmung aus. 
 
Herr Cordts spricht noch einmal das Thema Personalwirtschaft an. Nach der Rechtsauffas-
sung des Innenministeriums könne eine Personalverantwortung nicht durch Satzung auf die 
Werkleitung delegiert werden. Auf der anderen Seite gebe es aber Betriebssatzungen im 
Land Schleswig Holstein, die genau das vorsehen. Man sollte das daher im Auge behalten 
und die Landesgesetzgebung verfolgen. 
 
Frau Nebendahl lässt nunmehr über die Anträge abstimmen. 
 
Der Hauptausschuss fasst folgende Beschlüsse: 
 
Betriebssatzung OEB: 
 
§ 4 Abs. 1 der Betriebssatzung wird wie folgt formuliert: 
 

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes bestellt die Gemeindevertretung auf Vorschlag 
des Bürgermeisters eine Werkleiterin oder einen Werkleiter.  

 

Stimmberechtigte:  8 

Ja-Stimmen: 3 Nein-Stimmen: 5 Enthaltungen: 0 Befangen: 0 

 
Damit ist der Formulierungsvorschlag abgelehnt. 
 
§ 4 Abs. 1 der Betriebssatzung wird wie folgt formuliert: 
 

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes bestellt die Gemeindevertretung auf Vorschlag 
des Haupt- und Finanzausschusses eine Werkleiterin oder einen Werkleiter.  

 

Stimmberechtigte:  8 

Ja-Stimmen: 5 Nein-Stimmen: 3 Enthaltungen: 0 Befangen: 0 
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§ 5 Abs. 7 der Betriebssatzung wird wie folgt formuliert: 
 

(7) Die Werkleitung entscheidet in Angelegenheiten des Eigenbetriebes über  
a) die Vergabe von Aufträgen sowie Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistun-

gen für Bauleitplanungen und im Tiefbaubereich bis zu einem Wert von 25.500,00 
€ 

b) den Abschluss von Leasingverträgen, soweit der jährliche Mietzins 25.500,00 € 
nicht überschreitet. 

 
Stimmberechtigte:  8 

Ja-Stimmen: 5 Nein-Stimmen: 3 Enthaltungen: 0 Befangen: 0 

 
 
§ 7 der Betriebssatzung wird gestrichen. 
 

Stimmberechtigte:  8 

Ja-Stimmen: 5 Nein-Stimmen: 3 Enthaltungen: 0 Befangen: 0 

 
 
Betriebssatzung TS: 
 
§ 4 Abs. 1 der Betriebssatzung wird wie folgt formuliert: 
 

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebes bestellt die Gemeindevertretung auf Vorschlag 
des Haupt- und Finanzausschusses eine Werkleiterin oder einen Werkleiter.  

 
Stimmberechtigte:  8 

Ja-Stimmen: 5 Nein-Stimmen: 3 Enthaltungen: 0 Befangen: 0 

 
 
§ 5 Abs. 7 der Betriebssatzung wird wie folgt formuliert: 
 

(7) Die Werkleitung entscheidet in Angelegenheiten des Eigenbetriebes über  
a) die Vergabe von Aufträgen sowie Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistun-

gen für Bauleitplanungen und im Tiefbaubereich bis zu einem Wert von 25.500,00 
€ 

b) den Abschluss von Leasingverträgen, soweit der jährliche Mietzins 25.500,00 € 
nicht überschreitet. 

 
Stimmberechtigte:  8 

Ja-Stimmen: 5 Nein-Stimmen: 3 Enthaltungen: 0 Befangen: 0 

 
 
§ 7 der Betriebssatzung wird gestrichen. 
 

Stimmberechtigte:  8 

Ja-Stimmen: 5 Nein-Stimmen: 3 Enthaltungen: 0 Befangen: 0 

 
Die stellv. Vorsitzende stellt daraufhin die Betriebssatzungen insgesamt zur Abstimmung: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Betriebssatzung für 
den Ortsentwässerungsbetrieb Schönberg /Holstein gemäß Entwurf mit den beschlossenen 
Änderungen zu beschließen. 



Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Gemeinde Schönberg vom 22.10.2019 Seite 7 von 7 

 

Stimmberechtigte:  8 

Ja-Stimmen: 5 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 3 Befangen: 0 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Betriebssatzung für 
den Tourist-Service Ostseebad Schönberg gemäß Entwurf mit den beschlossenen Änderun-
gen zu beschließen. 
 

Stimmberechtigte:  8 

Ja-Stimmen: 5 Nein-Stimmen: 0 Enthaltungen: 3 Befangen: 0 

 
 
TO-Punkt  8: Bekanntgaben und Anfragen 
 
Wortmeldungen liegen nicht vor. 
 
Die stellvertretende Vorsitzende schließt die öffentliche Sitzung um 20:05 Uhr.  
 
Die Gäste verlassen den Sitzungssaal. 
 
 
 
 
 

  Gesehen: Gesehen: 
Gez. Gez. Gez. Gez. 

Christine Nebendahl Angela Grulich Peter A. Kokocinski Sönke Körber 
Stellv. Ausschussvorsitzende Protokollführerin Bürgermeister Amtsdirektor 
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